
Das ausführliche Programm dieser Ausstellung, das von Vorträgen über 
kulturelle Abende bis hin zu Führungen für Gruppen und Schulklassen 
reicht, liegt diesem Amtsblatt bei.
Nähere Informationen und Kartenbestellungen sind möglich unter 
www.noch-mal-leben-muenchen.de

Weitere Programme, Plakate {A1, A3) und Flyer können im Fachbereich 
„Krankenhausseelsorge“ des Seelsorgereferates I bestellt werden.
(E-Mail: nochmalleben@ordinariat-muenchen.de • Tel. 0 89 / 21 37-23 12 • 
Fax 0 89/21 37-23 20)

143. Freie Wohnung in München-St. Peter
In München-St. Peter (Dekanat München-Innenstadt) steht im 2. Stock des 
dortigen Pfarrhauses eine 4-Zimmer-Wohnung für einen Ruhestandsgeist­
lichen oder sonstigen kirchlichen Mitarbeiter zur Verfügung. Die Wohnfläche 
beträgt ca. 103 qm.

Vom Mieter wird Seelsorgemithilfe erwartet, insbesondere auch in den 
Nebenkirchen der Pfarrei St. Peter.

Nähere Auskünfte erteilen das Referat „Pastorale Dienste“ im Erzb. Ordinariat, 
Tel. (0 89) 2137-15 02, oder das Pfarramt München-St. Peter, Tel. (0 89) 26 0198 81.

Erzbischöfiiche Finanzkammer

144. Allgemeine Genehmigung für Bau- und Honorarverträge bei Bau­
maßnahmen in Eigenregie ortskirchlicher Stiftungen

Im Bereich des Bauwesens genehmigt das Erzb. Ordinariat Baumaßnahmen 
ortskirchlicher Stiftungen nach Maßgabe der Ordnung für Genehmigungen 
im Bauwesen - DGenO-Bau Nr. 2. Einzelne Verträge über Planungs- und 
Baulelstungen bedürfen der stiftungsaufsichtllchen Genehmigung nicht, 
wenn die gesamte Maßnahme genehmigungsfrei oder - mit oder ohne 
Auflagen - genehmigt ist, und die generell genehmigten Standardformulare 
bzw. Vertragsmuster des Erzb. Ordinariats Verwendung finden (DGenO-Bau 
Nr. 3 b).

1. Standardformulare bzw. Vertragsmuster des Erzb. Ordinariats werden 
von der Rechtsabteilung des Erzb. Ordinariats, ggf. zusammen mit den Fach­
stellen des Erzb. Ordinariats erstellt bzw. überprüft sowie angepasst und den 
kirchlichen Rechtsträgern zur Verfügung gestellt. Für den Bereich des Bau­
wesens werden die betreffenden Standardformulare und Vertragsmuster zum 
einen im Intranet der Pfarreien, und zum anderen im Internetauftritt der Erz-
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diözese, dort auf der Seite der Einkaufs- und Vergabesteiie des Referats Bau­
wesen (/iffp;//www.erzib/sfu/77-/TJt;enc/7e/i.cye) zur Verfügung gestelit.

2. Die aiigemeine stiftungsaufsichtiiche Genehmigung für Verträge über 
Bau- und Honorarieistungen im Rahmen von Baumaßnahmen erfoigt hiermit 
widerrufiich und bis 31.12.2012 befristet sowie mit foigenden Aufiagen:

a) Die Standardformuiare und Vertragsmuster des Erzb. Ordinariats 
gemäß Ziff. 1 sind zu verwenden.

b) Darüber hinaus sind bei Honorarverträgen (Architekten- und Ingenieur­
verträge inki. Projektsteuerungsverträgen) im Rahmen von Maßnahmen mit 
über 25.000 € Gesamtkosten die konkreten Vertragsbedingungen (v. a. 
Gegenstand, Umfang und Honorar) vor Vertragsschiuss mit dem zuständigen 
Baubetreuer abzustimmen.

3. Dem Referat Bauwesen bzw. den Baubetreuern bieibt es unbenom­
men, die Genehmigung der Maßnahme mit Aufiagen hinsichtiich einzeiner 
Verträge zu versehen, etwa dass die Leistungsbeschreibung bestimmter 
Gewerke vor Vertragsabschiuss dem Baubetreuerzur Prüfung vorzuiegen ist.

4. Orgeibau-, Generaiübernehmer- und Generaipianer-, Rahmen- und 
Wartungsverträge sind von voriiegender Genehmigung nicht betroffen. Die 
genereiie Genehmigung dieser Verträge wird bei Bedarf gesondert geregeit.

145. Allgemeine Genehmigung für die Vereinbarung der befristeten Über­
lassung von Räumlichkeiten an Dritte

Von der Erzb. Finanzkammer München wird den Kirchenverwaitungen ein 
Muster für die befristete Überiassung von Räumiichkeiten an Dritte (MV-Ver- 
anstaitung) zur Verfügung gesteiit.

Die jeweiis von der Rechtsabteiiung freigegebene aktueiiste Version (zum 
heutigen Tag Version V 2005.0) kann im Intranet der Pfarreien geiaden 
werden.

Nach Art. 44 Abs. 6 KiStiftO kann von der kirchiichen Stiftungsaufsichts­
behörde eine aiigemeine Genehmigung befristet sowie widerrufiich erteiit 
werden, sofern es die ordnungsgemäße Verwaitung einer kirchiichen Stiftung 
erfordert.

Für den Faii, dass die zuständige Kirchenverwaitung das Muster mit Aus­
nahmeder vorgesehenen Textfeider unverändert übernimmt und hierzu keine 
wesentiichen Ergänzungen und Nebenabreden zum rechtiichen Gehait mit 
dem Vertragspartner vereinbart, wird bis 31.12.2012 sowie jederzeit wider­
rufiich die aiigemeine Genehmigung gemäß Art. 44 Abs. 6 KiStiftO zum Ab­
schluss erteilt.
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